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Beratungsfolge Datum Behandlung 
   

 Stadtrat 01.02.2017 öffentlich 
   

 

 

Anfrage nach § 10 GeschO 

 

 

 

1. Die Marbacher Gasse ist nur teilweise (bis Höhe der Hausnummern 29 bzw. 13) ausgebaut.  

1.1 Wann wird der noch fehlende Teil fertiggestellt? 

1.2 Erfolgt der noch ausstehende Ausbau der Marbacher Gasse so wie der „alte“ Teil; falls nicht, 

welches Material wird zur Pflasterung eingesetzt? 

  

2. In der Georgsgasse und der Weißen Gasse werden voraussichtlich bis Jahresende 2016 

Versorgungsleitungen erneuert bzw. ausgetauscht.  

2.1 Wie wird nach Schluss dieser Arbeiten die Straßenoberfläche aussehen; wird erneut eine 

Schwarzdecke ohne Kennzeichnung von Gehwegen und Parkflächen aufgebracht? 

2.2 Wie erfolgt der Endausbau dieser beiden Gassen; werden hier die „Vorgaben“ der 

Marbacher Gasse, der Webergasse, der Glockenquergasse, der Glockengasse aufgenommen? 

Oder erfolgt eine „Sonderlösung“, z.B. durch die Pflasterung analog dem Vorgehen in der 

Michaelisstraße (analog dem Belag vom Benediktplatz kommenden bis zur 

Pergamentergasse) oder wird dauerhaft eine Schwarzdecke aufgebracht und gesonderte 

Gehwege angelegt? 

 

Anlagenverzeichnis 

 

 

26. September 2016, gez. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx    

Datum, Unterschrift 
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